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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Im Dezember 2022 präsentierte der Bundesrat seinen Bericht in Erfüllung eines
Postulats der WAK-NR, welches der Nationalrat 2015 angenommen hatte. Wie die
Kommission gefordert hatte, berichtete der Bundesrat über die Verteilung des
Wohlstandes in der Schweiz, insbesondere auch über Einnahmen und Entwicklung des
reichsten Prozents der Schweizerinnen und Schweizer. Demnach betrug das
durchschnittliche Bruttoeinkommen der Privathaushalte 2019 CHF 9'582 pro Monat, 31
Prozent davon (CHF 2'973) wendeten die Haushalte für obligatorische Ausgaben (z.B.
Steuern, Sozialausgaben und Krankenkassenprämien) auf, CHF 4'985 standen für den
Konsum von Gütern oder Dienstleistungen zur Verfügung. Zwischen 1998 und 2014 sei
das mediane verfügbare Äquivalenzeinkommen um 15 Prozent angestiegen, zwischen
2015 und 2019 habe es jedoch stagniert. Kaum verändert habe sich die Verteilung der
Einkommen, was gemäss Bericht auch auf die umverteilende Wirkung staatlicher oder
staatlich geregelter Transfers zurückzuführen sei. Zwischen den Regionen gebe es
ungleiche Einkommensverteilung, wobei insbesondere in den alpinen und voralpinen
Regionen sowie im Jura und in einigen Tourismusregionen die niedrigsten Einkommen
zu beobachten seien. Auch innerhalb der Kantone gebe es ungleiche Verteilungen der
Einkommen, insbesondere in den Kantonen Schwyz, Genf und Zug. 
Der Bericht wies überdies – wie vom Postulat gefordert – für das Jahr 2018 den Anteil
an Personen aus, deren Reineinkommen über dem doppelten Medianeinkommen lag:
Sie machten 16.2 Prozent der Steuerpflichtigen aus, verfügten über 44.9 Prozent der
Gesamteinkommen der Schweiz und zeigten sich für 83.5 Prozent der Eingänge der
Bundessteuer verantwortlich.

Stillschweigend schrieb der Nationalrat die Motion in der Folge auf Antrag des
Bundesrates ab. 1

POSTULAT
DATUM: 16.12.2022
ANJA HEIDELBERGER

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In der Sommersession wies der Ständerat eine im Vorjahr eingereichte Standesinitiative
des Kantons Zug zurück, welche einen Aus- und Weiterbildungsabzug für Kinder und
Jugendliche in der Steuergesetzgebung einführen wollte. Die Ablehnung wurde unter
anderem damit begründet, dass bereits zahlreiche Ausbildungsabzüge im Steuerrecht
vorhanden waren. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.06.2011
LAURENT BERNHARD

Wie der Ständerat im Jahre 2011 gab auch der Nationalrat einer Standesinitiative des
Kantons Zug keine Folge, die einen Aus- und Weiterbildungsabzug für Kinder und
Jugendliche in der Steuergesetzgebung einführen wollte. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.03.2013
LAURENT BERNHARD

Im Mai 2020 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich, mit dem er die rechtliche Grundlage für die
Weiterentwicklung der Digitalisierung von Verfahren schaffen wollte. Damit sollen das
Ziel der ESTV, zukünftig alle Daten elektronisch zu erhalten und zu verschicken, sowie
die Motion Schmid (fdp, GR; Mo. 17.3371) erfüllt werden. Die Vorlage sah daher vor, die
vollständig elektronische Einreichung der Steuererklärung zu ermöglichen, die
Authentizität und Integrität der übermittelten Daten sicherzustellen sowie eine
elektronische Bestätigung der Daten anstelle einer Unterzeichnung zu realisieren.
Geplant war diese Änderung für Einkommens-, Vermögens-, Gewinn- und
Kapitalsteuern, für den Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer von
natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz sowie für die
Wehrpflichtersatzabgabe – auch weiterhin sollte jedoch eine analoge Eingabe der
Steuererklärung möglich bleiben. Bei Steuern, die in der Zuständigkeit des Bundes
liegen, sowie beim internationalen Informationsaustausch sollten die Betroffenen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.05.2020
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hingegen zu einem elektronischen Verfahren verpflichtet werden können. Bereits heute
sei eine elektronische Einreichung der Steuererklärung in den meisten Kantonen
möglich, dem stehe nur die Unterzeichnungspflicht entgegen, erklärte der Bundesrat.
Zukünftig solle dieses Verfahren medienbruchfrei möglich sein. 
Darüber hinaus enthielt die Vorlage zwei weitere Änderungen, die zwar gemäss
Bundesrat nicht direkt mit dem eigentlichen Anliegen der Vorlage zu tun hatten, aber
der Verhältnismässigkeit wegen nicht in einer eigenen Vorlage behandelt würden. So
sollten die Versicherungen der ESTV neu die Ausrichtung von Kapitalleistungen und
Renten der zweiten Säule melden. Zudem sollten die Durchführungsbestimmungen in
Art. 72 STHG, welche die Frist zur Anpassung des kantonalen Rechts an das STHG
beinhalteten, vereinheitlicht und vereinfacht werden. Dabei sollte auch die
Bestimmung zur Verwendung einheitlicher Formulare für die Steuererklärungen
aufgehoben werden, da sie aufgrund von Eigenheiten der Kantone nie vollständig
umgesetzt werden konnte.

Von Juni bis Oktober 2019 hatte die Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich stattgefunden. 25 Kantone (ausser NE), 7
Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, SVP, SP, Piratenpartei) und 17 Verbände und
Organisationen, darunter der SSV, Economiesuisse, SGV, SGB, FDK oder
TreuhandSuisse, hatten sich daran beteiligt. Sie alle stimmten der Vorlage grundsätzlich
zu, stellten aber teilweise noch weitergehende Forderungen. Die Kantone, die FDK und
die SSK forderten, die Bestimmung über einheitliche Formulare, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, aufzuheben, während Economiesuisse, BDO, EXPERTsuisse und swissICT
diese Pflicht beibehalten wollten. Drei Parteien (CVP, FDP, SVP) und sechs
Organisationen (economiesuisse, EITSwiss, SGV, SSV, Städtische Steuerkonferenz,
TreuhandSwiss) wollten dem Bundesrat nicht die Möglichkeit geben, den
Steuerzahlenden bei Steuern in seiner Zuständigkeit elektronische Verfahren
vorzuschreiben. In der Folge nahm der Bundesrat eine Änderung vor: So
vereinheitlichte er die Übernahmefrist für Änderungen im STHG. Hingegen beliess er es
bei der geplanten Streichung der Bestimmung über die einheitlichen Formulare. 4

Anfang 2021 gab der Bundesrat in einer Medienmitteilung bekannt, dass die
Steuerbelastung in Kantonen und Gemeinden im Vergleich zum Vorjahr leicht
rückläufig sei. Für das Jahr 2021 würden die Kantone und Gemeinden durchschnittlich
24.7 Prozent ihres Ressourcenpotenzials an Fiskalabgaben tatsächlich ausschöpfen. Das
Ressourcenpotenzial gibt an, wie gross die ordentlichen Gemeindesteuern bei
mittlerem Steuerfuss, die Gemeindeanteile an verschiedenen direkten Steuern (z.B.
Grundstückgewinn- oder Erbschaftssteuer), 50 Prozent der Regalien (z.B. das
Fischerei- oder das Jagdregal) und Konzessionserträge (z.B. zum Salzabbau) und die
Gemeindeerträge aus der Motorfahrzeugsteuer sowie die positiven
Nettovermögenserträge sind. Es dient insbesondere dazu, den Ressourcenausgleich für
den Finanzausgleich (NFA) zu berechnen. Besonders niedrig ist der entsprechende
Anteil der Fiskalabgaben in den Kantonen Zug, Schwyz und Nidwalden, besonders hoch
in Genf, Neuenburg und Waadt. 5
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